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Abgeschlossen zwischen der Sanitätsgemeinde __________________________________ und 
Frau / Herr Dr.  ______________________________________________________________ .

Frau /Herr Dr. _______________________________________________________________.
wird mit nachstehenden Aufgaben betraut:
(Zutreffendes ankreuzen bzw. Ergänzungen hinzufügen)

· Medizinische Sachverständigentätigkeit im Rahmen des NÖ Bestattungsgesetzes 2007.
Die Entlohnung basiert auf § 8 NÖ Bestattungsgesetz 2007. Zudem besteht ein Anspruch auf Vergütung der Reisekosten, wobei die §§ 100 ff. des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes, sinngemäß anzuwenden sind und Ersatz der durch die Totenbeschau entstandenen Barauslagen. 

Angelobung 
Ich gelobe, die mir als Totenbeschauer/in obliegenden Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen und dabei alle gesetzlichen Vorschriften zu beachten. 

Die Totenbeschauerin/ Der Totenbeschauer

____________________________________________________________________________

Für die Gemeinde

____________________________________________________________________________

Datum

______________________________________

· Schulärztliche Tätigkeiten gemäß NÖ Pflichtschulgesetz

· Erstellen ärztlicher Gutachten für angehende und bereits tätige Gemeindebedienstete

· Vornahme von Untersuchungen von Kindergartenkindern

· Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

· Medizinische Sachverständigentätigkeit im Bauverfahren


· ____________________________________________________________________________


· ____________________________________________________________________________


Das Vertragsverhältnis beginnt am _____________________________ und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Beide Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen jeweils zum Monatsletzten aufzukündigen.
Beide Vertragsparteien sind zur sofortigen Auflösung des Vertrages berechtigt, wenn die Vertragserfüllung unzumutbar ist. 
Sollte es dem Arzt bzw. der Ärztin nicht möglich sein, die vereinbarten Tätigkeiten zu verrichten, sei es aufgrund von Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen, so ist die Sanitätsgemeinde über den Verhinderungsfall zu informieren.
Die Ärztin/Der Arzt ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich vertreten zu lassen.
Der Arzt/die Ärztin erhält für die vereinbarten Tätigkeiten (ausgenommen Totenbeschau, siehe oben) ein privat zu vereinbarendes Entgelt. Hierfür können die gemeindeärztlichen Empfehlungstarife der Ärztekammer für Niederösterreich herangezogen werden.

Die Ärztin / Der Arzt 

____________________________________________________________________________

Für die Gemeinde

____________________________________________________________________________

Datum

______________________________________

